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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

26.06.1984 

Geschäftszahl 

84/04/0067 

Rechtssatz 

Das Anbieten von "Stilmöbeln" schlechthin schließt nicht ein solches von als "Antiquitäten" anzusehenden 
Stilmöbeln aus. 


